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Gestützt auf Artikel 50 des Gebührenreglementes der Gemeinde Wyssachen vom

14. April 1999 erlässt der Gemeinderat folgenden Gebührentarif:

1. Aufwandgebühr I CHF

CHF

50.00 pro Stunde

100.00 pro Stunde2. Aufwandgebühr ll

3. Fotokopien(durchVerwaltungspersonal)

Situationspläne,
Auszüge aus
- der amtlichen Bewertung,
- den Bauakten,
- den Ausgleichskassenakten,
- etc.
Der Höchstbetrag beträgt CHF 20.00.

M itgebrachte Kopiervorlagen :

A-4 einseitig
A-4 doppelseitig
A-3 einseitig
A-3 doppelseitig

3.1 Hundetaxe

Die Gemeinde erhebt eine Hundetaxe gemäss Art
13 des kantonalen Hundegesetzes (BSG 916.31).
Für den ersten Hund wird eine jähdiche Gebühr
von CHF 50.00, für jeden weiteren Hund
CHF 70.00 und für die Zwingerhaltung
CHF 100.00 erhoben.

4. lm Gebührenreglement nicht festgelegte
Gebühren

a) Das Personal der Gemeindevenrualtung kann
nicht festgelegte Gebühren bis CHF 50.00
einziehen.

b) Gebühren ab CHF 51.00 werden durch einen
Beschluss des Gemeinderates erhoben.

c) Sofern das kantonale oder das eidgenössische
Recht die Gebühren regelt, wird diese Gebühr
angewendet.

CHF 1.00 pro Seite

CHF
CHF
CHF
CHF

Seite
Seite
Seite
Seite

0.20 pgo

0.40 pro
0.40 pro
0.80 pro



5. Auto - Spesen

Spesen gemäss dem Personalreglement der
Einwohnergemeinde Wyssachen Art. 3.2

lnkrafttreten

Dieser Gebührentarif tritt zusammen mit dem Gebührenreglement in Kraft

Beschluss

Vom Gemeinderat der Gemeinde Wyssachen an seiner Sitzung vom 5. Mai 1999

beschlossen.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Der Sekretär:

J. Zaugg L. Heiniger

Auflaqezeuonis

Dieses Reglement hat vom 10. Juni 1999 bis 09. Juli 1999 in der Gemeindeschrei-
berei öffentlich aufgelegen. Die Auflage- und Einsprachefrist war im Amtsanzeiger
Nr.23 vom 10. Juni 1999 publiziert.

Einsprachen: Keine

lnkrafttreten

- Gemeinderatsbeschluss vom 23. August 1999
- lnkrafttreten per 01. September 1999
- Publikation im Amtsanzeiger Nr. 35 vom 02. September 1999

Wyssachen, 24. August 1999

Der Gemeindeschreiber:
Lorenz Heiniger



Genehmiqunq

Die Anderung.des Gebührentarifs wurde vom Gemeinderat am 08. Januar 2026
genehmigt und tritt per 01. Januar 2026 in Kraft.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Präsident Di nn

W
H.P. Baltensperger S. Wittmer

Publikation

Die unterzeichnende Gemeindevenryalterin hat die Anderung des Gebührentarifs im

amtlichen Publikationsorgan (Anzeiger Oberaargau) Nr. 6 vom 02. Februar 2026

bekannt gemacht.

Wyssachen, 30. Januar 2026

Gemei

nie Wittmer


